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WERKVERTRAG

abgeschlossen zwischen
Pädagogische Hochschule Steiermark
Hasnerplatz 12, 8010 Graz
im folgenden Auftraggeber genannt

und
[bookmark: Text2]Name:	     
[bookmark: Text3]Wohnanschrift:	     
[bookmark: Text4]PLZ:	     
[bookmark: Text5]Ort:	     
[bookmark: Text6]Vers.-Nr.:	     
[bookmark: Text7]Geburtsdatum:	     
Ich bin Bundesbedienstete/r 
im folgenden Auftragnehmer/Auftragnehmerin genannt.

1.	Auftragsgegenstand
Der Auftragnehmer/Die Auftragnehmerin erbringt für den Auftraggeber nachfolgend angeführte Leistungen:
[bookmark: Text8]     

[bookmark: Text9][bookmark: Text10]Die im Punkt 1 angeführten Leistungen sind im Zeitraum von       bis       zu erbringen.
Die angeführte Tätigkeit stellt gemäß § 37b VBG eine Nebentätigkeit dar.

2.	Gegenseitige Rechte und Pflichten
Der Auftragnehmer/Die Auftragnehmerin erbringt die vereinbarte Tätigkeit als selbstständig Erwerbstätige/r mit eigenen Betriebsmitteln.
Der Auftragnehmer/Die Auftragsnehmerin unterliegt hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und konkreter Durchführung der Tätigkeit keinen Weisungen des Auftraggebers. Er/Sie kann sich bei der Erfüllung des Auftrags von anderen geeigneten Personen vertreten lassen.
Ausdrücklich wird festgehalten, dass keine Betriebsmittel zur Verfügung gestellt werden und die Leistungen auf eigenen Geräten zu erbringen sind.
Die Ergebnisse bzw. wie immer gearteten Auswertungen bzw. Dokumentationen sind auf geeigneten Datenträgern zur Verfügung zu stellen.
Der Werksvertragsnehmer/Die Werkvertragsnehmerin ist verpflichtet, die vereinbarte Leistung sorgfältig auszuführen oder ausführen zu lassen. Auch bei Ausführung der Leistung durch Subunternehmer haftet der Werksvertragsnehmer/die Werkvertragsnehmerin für die Erfüllung der Leistung. Der Werkvertragsnehmer/ Die Werkvertragsnehmerin verpflichtet sich, den Auftraggeber gegenüber allfälliger Forderungen seiner/ihrer Subunternehmer schad- und klaglos zu stellen. 
Der Auftragnehmer/Die Auftragnehmerin haftet jedoch dafür, dass der Auftrag entsprechend obiger Beschreibung ordnungsgemäß und zum vereinbarten Termin erbracht wird.
Der Auftragnehmer/Die Auftragnehmerin unterliegt hinsichtlich weiterer Tätigkeiten für andere Unternehmen keiner Beschränkung, soweit die Erfüllung dieses Vertrages nicht beeinträchtigt wird. 
Allfällige erforderliche behördliche Berechtigungen sind vom Auftragnehmer/der Auftragnehmerin selbst zu erwerben.

3.	Honorar
[bookmark: Text11]Das Honorar beträgt einschließlich einer allfälligen Umsatzsteuer pauschal €       und steht dem Auftragnehmer/der Auftragnehmerin nach erfolgreicher Erfüllung des vereinbarten Auftrags zu.
Sämtliche Aufwendungen, die dem Auftragnehmer/der Auftragnehmerin durch die Vorbereitung bzw. Erfüllung des Auftrages erwachsen, sind mit dem Pauschalhonorar abgegolten. Somit erfolgt auch kein Ersatz von Materialkosten und Barauslagen (Fahrkosten, Telefonkosten u.ä.).
[bookmark: Text12]IBAN:	     
[bookmark: Text13]lautend auf :	     
[bookmark: Text14]Bankinstitut:	     
[bookmark: Text15]BIC:	     

4.	Abgaben
Der Auftragnehmer/Die Auftragnehmerin hat für seinen/ihren Versicherungsschutz selbst Sorge zu tragen.
Da es sich um einen Werkvertrag handelt, kommen die Bestimmungen des Angestelltenverhältnisses und sonstige arbeitsrechtliche und kollektivvertragliche Vorschriften nicht zur Anwendung.

5.	Geheimhaltungspflicht
Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin ist zur Geheimhaltung aller ihm/ihr aus seiner/ihrer Tätigkeit beim Auftraggeber bekannt werdenden Geschäftsvorgänge verpflichtet. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Werkvertragsverhältnisses aufrecht.

6.	Gerichtsstand
Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird das Landesgericht für ZRS Graz vereinbart.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarungen nichtig sein / werden, so bleibt das übrige Vertragswerk davon unberührt; teilnichtige Passagen werden durch solche ersetzt, die dem wirtschaftlich gewollten Sinn entsprechen.
Mündliche Nebenabreden bestehen ausdrücklich nicht. Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Um den einschlägigen steuer- und versicherungsrechtlichen Vorschriften zu entsprechen erfolgt die Auszahlung über die Applikation PM-SAP.
Für die Versteuerung des angewiesenen Betrages hat der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin selbst Sorge zu tragen.

	Projektverantwortliche/r:
	
	

	Datum:
	     
	
	

	
	
	Name in Blockschrift und Unterschrift



	Auftragnehmer/in:
	
	

	Datum:
	     
	
	

	
	
	Unterschrift 



	juristisch vorgeprüft:
	
	

	Datum:
	     
	
	

	
	
	Mag. Dr. Beatrix Karl
Vizerektorin



	Auftraggeber/in
	
	

	Datum:
	     
	
	

	
	
	Mag. Dr. Elgrid Messner
Rektorin
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